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einer gewissen Eindringlichkeit der Sprache verwech
selt werden darf — angefahren wird, wenn er in 
scharfen Worten mißverständliche Belehrungen über 
sich ergehen lassen muß, etwa in der Art, wie sie Hirsch 
anführt. Man kann sich ungefähr die Wirkung auf 
den Angeklagten selbst vorstellen. Erreicht wird mit 
solcher Verhandlungsführung nichts, im Gegenteil, man 
schadet mehr, als man nutzt.

Ein Fehler, der u. E. auch immer wieder auftritt, ist 
das Herunterlesen der Urteilsformel und der Urteils
gründe ohne jede Betonung und Hervorhebung der 
wichtigsten Sätze, vielfach noch dazu in einem Tempo, 
daß selbst der Fachmann kaum folgen kann, ge
schweige denn der Angeklagte oder die im Verhand
lungsraum anwesenden Werktätigen. Kein Zweifel, daß 
dadurch das Urteil viel an politischer und moralischer 
Wirkung einbüßt. Dieser Schaden wird auch nicht da
durch wiedergutgemacht, daß dem Angeklagten später 
das Urteil noch zugestellt wird. Man sollte also, soweit 
es bisher noch nicht geschieht, dazu übergehen, das 
Urteil vorzutragen, und zwar in einer Weise, daß dem 
Angeklagten wie den übrigen Werktätigen dessen Be
deutung in vollem Umfang zum Bewußtsein kommen 
kann.

Was wir von unseren Richtern verlangen müssen, ist, 
daß sie auch in der Art und Weise, in der sie die Ver
handlung führen, als Vertreter und Repräsentanten 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates auftreten, daß 
sie auch in der Verhandlungsführung die Prinzipien 
unserer demokratischen Staatsmacht verwirklichen. 
Dazu gehört, daß der Angeklagte niemals den Eindruck 
haben darf, daß er als Mensch, als Bürger unserer 
Republik fallengelassen wird, soweit es sich nicht 
um Verbrecher handelt, die das Recht, Mitglieder un
serer Gesellschaftsordnung zu sein, verwirkt haben. 
Härte ist dort anzuwenden, wo sie notwendig ist. Der 
Richter muß aber auch dort Verständnis aufbringen, 
wo es der Fall und die Persönlichkeit des Angeklagten 
erfordern, wobei Verständnis selbstverständlich nicht 
mit Nachgiebigkeit identifiziert werden kann. Unsere 
Richter müssen stets ihre außergewöhnliche Verant
wortung vor Augen haben, die auch darin zum Aus
druck kommt, daß im Strafverfahren Menschenschick
sale behandelt und entschieden werden.

Es wird wohl keinen Strafrichter in unserer Repu
blik geben, der nicht von dem guten Willen beseelt ist, 
echte Überzeugungsarbeit zu leisten; aber der gute 
Wille allein ist oft nicht ausschlaggebend. Das größte 
Hemmnis dürfte die mit der Zeit auftretende Routine 
sein, die die Gefahr in sich trägt, daß die individuelle 
Behandlung des zur Verhandlung stehenden Verbre
chens verflacht. Gegen diese Gefahr muß in unseren 
Gerichten mit aller Kraft angekämpft werden. Das 
kann durch die ständige Selbstkontrolle, aber auch 
durch die gegenseitige Kontrolle und Hilfe der Richter, 
z. B. im Wege der regelmäßigen Hospitation und deren 
kollektiver Auswertung, geschehen. Wer selbst in der 
pädagogischen Arbeit steht — auch die richterliche 
Tätigkeit ist in gewissem Sinne pädagogische Tätigkeit 
— weiß, wie sehr die gegenseitige Kontrolle und Kritik 
helfend und verbessernd wirkt, Fehler ausmerzt, die 
dem Betreffenden selbst gar nicht bewußt werden.

Was unseren Richtern teilweise auch noch fehlt, ist 
eine ausreichende Kenntnis in psychologischen Fragen. 
Auch hier ist das von Hirsch angeführte Beispiel be
achtenswert, weil es typisch dafür ist, daß der Richter 
den Angeklagten nicht versteht, weil er sich nicht in 
dessen Mentalität hineinversetzen kann, nicht genü
gend psychologisches Einfühlungsvermögen besitzt. Ein 
anderes Beispiel: In einer Mordsache versuchte der 
Richter mit Hartnäckigkeit, den im übrigen voll gestän
digen Täter zur genauen Rekonstruktion der im Augen
blick der Tat, die in großer Erregung geschah, abgelau
fenen Motivationsvorgänge zu veranlassen. Ein Unter
fangen, das scheitern mußte, weil der Angeklagte u. E. 
hierüber, eben weil er im Zeitpunkt der Tat außer
ordentlich erregt war, tatsächlich keine Auskunft geben 
konnte. Hier mag bei dem Richter der völlig ungerecht
fertigte Eindruck der Lügenhaftigkeit des Angeklagten 
entstanden sein.

Vielfältig sind jedenfalls die Fehlschlüsse, die infolge 
mangelnder Kenntnis der allgemeinen und forensischen

Psychologie (insbesondere der Aussage- und Verneh
mungskunde) entstehen können. Die Beseitigung dieser 
Fehlerquelle ist in der Regel nicht nur eine Sache des 
Fingerspitzengefühls oder der allgemeinen Lebenserfah
rung, sondern eine Sache der Aneignung der wissen
schaftlich fundierten Erkenntnisse auf den angeführten 
Gebieten der Psychologie.

Noch ein Wort zu der Anregung Hirsehs, nicht in 
jedem Fall die Anrede „Angeklagter“ und „Angeklagte“ 
zu gebrauchen und statt dessen die sonst übliche Anrede 
„Herr“, „Frau“ oder „Fräulein“ zu verwenden. Hirsch 
begründet seinen Vorschlag damit, daß die Anrede „An
geklagter“ diskriminierend und unhöflich sei. Unab
hängig davon, daß die Scheidung der Angeklagten in 
eine Kategorie, die mit „Angeklagter“, und in eine an
dere, die mit „Herr“ usw. angeredet wird, undiskutabel 
ist, ist der dem Vorschlag zugrunde liegende Gedanke 
nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Die bisher 
im Strafverfahren übliche Anrede enthält u. E. tatsäch
lich bereits gewisse über die hinreichende Tatverdäch
tigung hinausgehende herabsetzende Elemente, die in 
diesem Teil des Verfahrens bis zur Urteilsfällung noch 
nicht gerechtfertigt erscheinen. Ob dieses Moment aller
dings ausreicht, von der bisherigen Form der Anrede 
abzugehen, ist eine zweite Frage, die wohl einer Dis
kussion wert wäre.
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Zu einigen Fragen des Privatklageverfahrens
Viele Probleme des Privatklageverfahrens harren bis

her noch immer einer Klärung. Bisher sind zu diesen 
die Praxis brennend interessierenden Problemen weder 
Entscheidungen des Obersten Gerichts noch Aufsätze 
von Mitarbeitern des Ministeriums der Justiz veröffent
licht worden1). Zwar hat K r u t z s c h  mit seinem Bei
trag „Zur Rechtsprechung bei Beleidigungsdelikten“*) 
eine recht gute theoretische Erörterung des Problems 
begonnen. Die Praxis wartet aber seitdem auf die Ein
lösung seines Versprechens, die prozessualen Fragen in 
einem folgenden Artikel zu behandeln. Um wenigstens 
für den Bezirk Karl-Marx-Stadt zu einer einheitlichen 
Rechtsprechung in Privatklagesachen zu gelangen, hat 
die Justizverwaltungsstelle in Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksgericht versucht, einige strittige Fragen auf 
einer Arbeitstagung zu klären.

1. Eine häufig diskutierte Frage ist die, ob in Privat
klageverfahren ein „Vergleich“ abgeschlossen werden 
kann. Das Ministerium hat sich- immer wieder dagegen 
gewandt mit der Begründung, ein Vergleich sei ein aus 
dem Zivilrecht stammender Begriff, der nicht in das 
Strafrecht übernommen werden dürfe. Diese Argumen
tation überzeugt nicht und geht m. E. am Kern des 
Problems vorbei. Es geht hier weniger um den Begriff 
als vielmehr darum, ein positives Ergebnis zu erzielen. 
Fest steht, daß es in der Hand des Privatklägers liegt, 
ob er eine Beleidigung bis zur Verurteilung verfolgt 
wissen will oder ob er sich mit einer Entschuldigung 
begnügt und dann seine Privatklage zurücknimmt 
(§ 194 StGB). Ist er mit dem letzteren einverstanden, 
weshalb soll dann diese gütliche Beilegung nicht als 
Vergleich bezeichnet werden? Ein Vergleich ist eine 
im Wege gegenseitigen Nachgebens erzielte Überein
kunft. Dabei ist in solcher Vergleich nicht etwa nur 
ein für das Zivilrecht typisches Rechtsinstitut, sondern 
solche Vergleiche gibt es mannigfaltig auch auf anderen 
Gebieten. So ist im Grunde genommen auch ein Über
einkommen verschiedener Staaten, das im Wege von 
Verhandlungen durch gegenseitige Zugeständnisse zu
stande kommt, ein Vergleich. Durch einen solchen Ver
gleich in Privatklagesachen ist sehr oft der Sache mehr 
gedient als durch eine Verurteilung — ein Gedanke, 
der ja schon dem dem ordentlichen Privatklageverfah
ren vorausgehenden Sühneverfahren vor dem Schieds- 
mann zugrunde liegt. Wenn hier ein gütlicher Ausgleich 
herbeizuführen versucht wird, warum soll dies dann 
nicht auch durch das Gericht erstrebt werden können?

') Vom Standpunkt des Praktikers hat H a n k e  ln NJ 1955 
S. 243 einige Fragen des Privatklageverfahrens erörtert.

2) NJ 1954 S. 522.
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